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Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 

Datum 23.08.2023 

Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund 

Fulda“, Bereich Hauneaue im Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

Anhörung der Eigentümer und Bewirtschafter sowie der TÖB (Träger öffentlicher 

Belange) und der anerkannten Naturschutzvereinigungen nach § 63 Abs. 2 

BNatSchG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Antrag der Gemeinde Haunetal soll ein Flurstück in der Gemarkung Odensachsen 

aus dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Auenverbund Fulda“ entlassen werden. Im 

Zuge der dadurch notwendigen Überarbeitung der LSG-Verordnung soll gleichzeitig 

eine flurstücksgenaue Abgrenzung des LSGs vorgenommen werden. 

Die bislang nur relativ grob im Maßstab 1 : 25.000 verorteten Grenzen des LSGs blei-

ben im Wesentlichen bestehen, jedoch werden diese auf Abgrenzungskarten im 

Maßstab 1 : 5.000 konkretisiert. Das ermöglicht eine flurstücksscharfe und rechtssiche-

re Grenzfestlegung und dient damit auch der Rechtssicherheit der Eigentümer. 

In Einzelfällen gibt es zudem Entlassungs- und Erweiterungsflächen, die in den beige-

fügten Karten genauer dargestellt werden. Neben der von der Gemeinde Haunetal 

beantragten Entlassungsfläche, die zur Durchführung des Haune-Rock-Festivals benö-

tigt wird, sollen Flächen aus dem LSG entlassen werden, die in der Vergangenheit 

bereits für den Straßenbau versiegelt wurden. Diese Flurstücke dienen nicht mehr dem 

Zweck des Landschaftsschutzgebietes. Die Entlassung erfolgt zur Vereinfachung der 

Handhabung der Flurstücke in Verwaltungsverfahren und zur Rechtssicherheit der Ei-
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Anlagen: Anhörungskarten, Entwurf der Änderungsverordnung und Erläuterung zur Ent-

lassung des Flurstückes bei Odensachsen 

gentümer. Gleichzeitig sollen einzelne Flurstücke in das LSG aufgenommen werden, 

die im Überschwemmungsbereich liegen und damit schützenswert im Sinne der LSG-

Verordnung sind oder die Durchgängigkeit des LSGs gewährleisten sollen. 

Inhaltlich bleibt das LSG ansonsten unverändert. Die aktuelle Verordnung ist unter fol-

gendem Link abrufbar: 

https://natureg.hessen.de/resources/recherche/Schutzgebiete/RPKS/LSG/VO/2631002

_VO.pdf 

Gegenstand der Änderung des LSGs ist nur der Bereich der Hauneaue im Landkreis 

Hersfeld-Rotenburg. Die neue Abgrenzung orientiert sich an den Zielen des Land-

schaftsschutzgebietes. Der Schutzzweck nach § 2 der Verordnung über das 

Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Fulda“ bleibt unverändert. 

Die Anhörungskarten (Übersichts- und Abgrenzungskarten) sind in den Anlagen 1.1 und 

1.2 dieses Dokumentes zu finden. Die Entlassungsflächen werden darin horizontal ge-

strichelt und die Erweiterungsflächen diagonal gekreuzt dargestellt (jeweils mit 

schwarzen Linien). 

In den Anlagen 2 und 3 dieses Dokumentes finden Sie zudem den Entwurf der Verord-

nung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet und die 

Erläuterung zur Entlassung des Flurstückes bei Odensachsen. 

Sollten Sie Bedenken oder Anregungen haben, bitte ich Sie, mir diese bis zum 

16. Oktober 2023 schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Sofern ich bis zur genann-

ten Frist keine Nachricht erhalte, gehe ich davon aus, dass Sie keine Einwendungen 

vorzubringen haben. 

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Flügel 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-

zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
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